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Teil 2 

Die Beugung des prozessualen Rechts 
zugunsten eines Straftäters 

 

Das Verbrechen der Rechtsbeugung kann begangen werden durch Beugung des materiellen Rechts 
und durch Beugung des prozessualen Rechts (Thomas Fischer, Strafgesetzbuch, § 339, passim). 

Die Richterin Simone Käfer (http://www.chillingeffects.de/hamburg.pdf) machte sich zugunsten eines 
Straftäters, der Antragsteller der EV 324 O 528/18 ist, sowohl der Beugung des materiellen Rechts 
(http://www.chillingeffects.de/kaefer1.pdf) als auch der Beugung des prozessualen Rechts schuldig. 

Die Beugung des materiellen Rechts betrifft das BGB usw., die Beugung des prozessualen Rechts 
betrifft die ZPO usw., also die Beugung des Verfahrensrechts, die Verletzung prozessualer Normen. 

Die unten Seite 2 ff. abgelichtete Einstweilige Verfügung 324 O 528/18 vom 20.11.2018 erfüllt schon 
allein deshalb den Straftatbestand der Rechtsbeugung, weil das prozessuale Recht gebeugt wurde, 
konkret weil die verfahrensrechtliche Bestimmung des § 937 Abs. 2 ZPO vorsätzlich gebeugt wurde: 

"Die Entscheidung kann in dringenden Fällen ohne mündliche Verhandlung ergeben" 

In der rechtsbeugenden Verfügung 324 O 528/18 vom 20.11.2018 wird vorgetäuscht (siehe Seite 2): 

"ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß § 937 Abs. 2 ZPO am 20.11.2018" 

Im Duden-Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, steht "dringlich/dringend" = "keinen Aufschub duldend". 

Der in der EV 324 O 528/18 vom 20.11.2018 (siehe unten Seite 2) genannte Termin vom 12.05.2017 
wurde bereits seit 12.05.2017 in der Liste http://www.buskeismus.de/termine_17_2Q.html erwähnt. 

Vom 12.05.2017 (= erste Erwähnung in der Liste termine_17_2Q.html) bis zu der EV vom 20.11.2018 
sind exakt 557 Tage vergangen. Angenommen, der ärztliche Straftäter, der Antragsteller der EV ist, 
hätte vom 12.05.2017 bis 20.11.2018 an jedem dieser 557 Tage bei der Richterin Simone Käfer 
"mehrere Finger sowohl vaginal als auch rektal eingeführt", dann könnte sie am 20.11.2018 keine EV 
"ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß § 937 Abs. 2 ZPO" anordnen, denn die EV 
wäre zwar im Mai 2017 dringlich gewesen, aber nicht mehr heute, nachdem 557 Tage vergangen sind. 

Durch Vortäuschung der Dringlichkeit wider besseres Wissen nach 557 Tagen haben die Vorsitzende 
Richterin Simone Käfer sowie Richterin Henrike Stallmann und Richter Johannes Kersting zugunsten 
des ärztlichen Straftäters und Antragstellers eine Beugung des prozessualen Rechts begangen. 

http://www.chillingeffects.de/hamburg.pdf
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Im Handbuch der Justiz 2018/2019 finden wir folgende Daten zu den Richtern: 
 
Simone Käfer, geboren 1964, Vorsitzende Richterin am Landgericht Hamburg 
 
Im Handbuch der Justiz 2018/2019 hat Henrike Stallmann "geboren" komplett gelöscht. 
Im Handbuch der Justiz 2016/2017 hat die Richterin "geboren 1981" noch angegeben. 
 
Im Handbuch der Justiz 2018/2019 hat Johannes Kersting den Eintrag komplett gelöscht. 
Im Handbuch der Justiz 2016/2017 war Johannes Kersting noch eingetragen gewesen. 

 
 

siehe auch Teil 1: http://www.chillingeffects.de/kaefer1.pdf 
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